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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1991

Norm

StPO §149a

StPO §149b

StPO §152 Abs1 Z2

Rechtssatz

Jedermann muß darauf vertrauen können, daß er nicht gerade durch Betrauung eines Parteienvertreters und

Informationserteilung an diesen Beweismittel gegen sich scha8t. Das Entschlagungsrecht des Verteidigers und das

Grundrecht des Beschuldigten auf freie Verteidigung darf auch nicht auf Umwegen zunichte gemacht werden (VfSlg

1984/10291).
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